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Anrechnungsverfahren an der PH FHNW (2016-2022) für
- Kindergarten-/Unterstufe
- Primarstufe
- Sekundarstufe

Validation des acquis de l'expérience, VAE
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Rechtliche Grundlagen

5 Studierende gemäss Absatz 1 litera b (Quereinstieg) können
ihr Studium absolvieren

a. als Ausbildung verbunden mit begleiteter Lehrtätigkeit im
Rahmen einer Teilzeitanstellung auf der Zielstufe nach
erfolgreichem Absolvieren von 60 ECTS-Kreditpunkten des
Studiengangs (Formation par l'emploi) oder

b. im Rahmen eines regulären Studiengangs, der aufgrund der
Anerkennung nicht formal und/oder informell erworbener,
für den Lehrberuf bedeutsamer Kompetenzen, verkürzt
wurde (Validation des acquis de l'expérience).

Reglement über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Sekundarstufe I, EDK 2005
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Art 5. Ausbildungsmerkmale
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Gegenstand von Validierungsverfahren

Kraus 2014, S.  221
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Loroff/Stamm-Riemer/Hartmann 2011, S. 79

Pauschale und individuelle Anrechnungsverfahren
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Zulassungskriterien zum VAE-Verfahren
• Personen über 30 Jahre
• Personen mit einer formalen Zugangsberechtigung
• Nachgewiesene Berufstätigkeit im Umfang von mindestens 300 

Stellenprozenten; dieser Umfang kann auf Berufstätigkeiten im Zeitraum von 
maximal 7 Jahren verteilt sein
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Eckwerte VAE-Verfahren
• Kein Zulassungs-, sondern ein Anrechnungsverfahren
• Dispens von maximal einem Viertel des Studiums
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eu te u g 
(durch die 
PH FHNW 
auszufüllen!)

Modulgruppen
ECTS-Pkt. 

Regel-
studium

Kompetenzziele ausreichend 
nachgewiesen

1 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN UND HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK
1.1 Unterricht 8

1.1.1
Die Studierenden kennen wissenschaftlich fundierte Konzepte und Modelle zur Planung, Durchführung und 
Auswertung von Unterricht sowie verschiedene Inszenierungsmuster von Unterricht und können ausgehend 
davon ihren Unterricht analysieren und entwickeln. 

1.1.2
Sie können (Selbst-)Lernprozesse von SchülerInnen vor dem Hintergrund von Lerntheorien beobachten, 
reflektieren und mehrperspektivisch interpretieren sowie eigenes Unterrichtshandeln und 
Unterrichtserfahrungen (gegenwärtige und vergangene) darauf bezogen analysieren und begründen. 

1.1.3 Sie verfügen über bildungstheoretische Grundlagen und können mit deren Hilfe die Bildungsrelevanz von 
Unterricht kritisch beurteilen.

1.1.4 Sie sind in der Lage, ihre eigenen Lernprozesse zu reflektieren und zu gestalten. 

1.1.5
Sie verfügen über Konzepte zur Führung einer Lerngruppe und können Bildungsprozesse im Unterricht in 
Bezug auf kultur-, schicht-, sprach- und geschlechtsspezifische Unterschiede situativ angemessen 
einschätzen.

1.1.6
Die Studierenden sind in der Lage, eine erziehungswissenschaftliche Fragestellung in den behandelten 
Themenaspekten zu fokussieren und sich einen Einblick in den wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu 
erarbeiten.

0.00%Total 1.1 (Prozent)

Modulgruppe Unterricht, Primarstufe


Übersicht

																Modulgruppenübersicht Primarstufe, Regelstudium



		Name: 												Fächerwahl (zutreffendes bitte ankreuzen):

		Vorname:												Französisch				Bewegung und Sport				Bewegung und Sport

		Geb.datum: 												Englisch				Bildnerisches und
Technisches Gestalten				Bildnerisches und
Technisches Gestalten





		Hinweis:		Die Informationen zum Vorgehen und die Anleitung zum Ausfüllen des vorliegenden Dokuments "Modulgruppenübersicht" finden Sie unter folgendem Link: www.fhnw.ch/ph/anrechnung/nicht-formal-informell-vorgehen 



		ANRECHNUNGSWUNSCH

		1 Erziehungswissenschaften				2 Fachwissenschaften				3 Fachdidaktiken				4 Disziplinäre Vertiefung				5 Interdisziplinäre Themen				6 Forschung und Entwicklung

		Modulgruppen		Ankreuzen		Modulgruppen		Ankreuzen		Modulgruppen		Ankreuzen		Modulgruppen		Ankreuzen		Modulgruppen		Ankreuzen		Modulgruppen		Ankreuzen

		1.1 Unterricht				2.1 Deutsch				3.1 Deutsch				4.1 Deutsch				5.1 Interdisziplinäre Themen				6.1 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten

		1.2 Individuum				2.2 Französisch 1				3.2 Französisch 1 und 2				4.2 Französisch								6.2 Qualitative Forschungsmethoden

		1.3 System				2.3 Französisch 2				3.3 Englisch				4.3 Englisch								6.3 Qunatitative Forschungsmethoden

		1.4 Kindheit und selbstgesteuertes Lernen				2.4 Englisch				3.4 Mathematik				4.4 Mathematik

		1.5 Heil- und Sonderpädagogik				2.5 Mathematik				3.5 Sachunterricht				4.5 Sachunterricht

						2.6 Sachunterricht				3.6 Musik				4.6 Musik

						2.7 Musik				3.7 Bewegung und Sport				4.7 Bewegung und Sport

						2.8 Bewegung und Sport				3.8 Bildnerisch-technisches Gestalten				4.8 Bildnerisch-technisches Gestalten

						2.9 Einführung Ästhetische Bildung

						2.10 Bildnerisch-technisches Gestalten
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Beurteilung

												Modulgruppenübersicht Primarstufe, Regelstudium

		von der PH FHNW auszufüllen!

		ANRECHNUNGSWUNSCH

		1 Erziehungswissenschaften				2 Fachwissenschaften				3 Fachdidaktiken				4 Disziplinäre Vertiefung				5 Interdisziplinäre Themen				6 Forschung und Entwicklung

		Modulgruppen		Beurteilung		Modulgruppen		Beurteilung		Modulgruppen		Beurteilung		Modulgruppen		Beurteilung		Modulgruppen		Beurteilung		Modulgruppen		Beurteilung

		1.1 Unterricht		0.00%		2.1 Deutsch		0.00%		3.1 Deutsch		0.00%		4.1 Deutsch		0.00%		5.1 Interdisziplinäre Themen		0.00%		6.1 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten		0.00%

		1.2 Iindividuum		0.00%		2.2 Französisch 1		0.00%		3.2 Französisch 1 und 2		0.00%		4.2 Französisch		0.00%						6.2 Qualitative Forschungsmethoden		0.00%

		1.3 System		0.00%		2.3 Französisch 2		0.00%		3.3 Englisch		0.00%		4.3 Englisch		0.00%						6.3 Qunatitative Forschungsmethoden		0.00%

		1.4 Kindheit und selbstgesteuertes Lernen		0.00%		2.4 Englisch		0.00%		3.4 Mathematik		0.00%		4.4 Mathematik		0.00%

		1.5 Heil- und Sonderpädagogik		0.00%		2.5 Mathematik		0.00%		3.5 Sachunterricht		0.00%		4.5 Sachunterricht		0.00%

						2.6 Sachunterricht		0.00%		3.6 Musik		0.00%		4.6 Musik		0.00%

						2.7 Musik		0.00%		3.7 Bewegung und Sport		0.00%		4.7 Bewegung und Sport		0.00%

						2.8 Bewegung und Sport		0.00%		3.8 Bildnerisch-technisches Gestalten		0.00%		4.8 Bildnerisch-technisches Gestalten		0.00%

						2.9 Einführung Ästhetische Bildung		0.00%

						2.10 Bildnerisch-technisches Gestalten		0.00%



		Empfehlungen ExpertInnen												Vorentscheid Jury

















































1 EW

										Beurteilung (durch die 
PH FHNW auszufüllen!)

		Modulgruppen		ECTS-Pkt. Regel-
studium				Kompetenzziele		ausreichend nachgewiesen

		1 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN UND HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK

		1.1 Unterricht		8

						1.1.1		Die Studierenden kennen wissenschaftlich fundierte Konzepte und Modelle zur Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht sowie verschiedene Inszenierungsmuster von Unterricht und können ausgehend davon ihren Unterricht analysieren und entwickeln. 

						1.1.2		Sie können (Selbst-)Lernprozesse von SchülerInnen vor dem Hintergrund von Lerntheorien beobachten, reflektieren und mehrperspektivisch interpretieren sowie eigenes Unterrichtshandeln und Unterrichtserfahrungen (gegenwärtige und vergangene) darauf bezogen analysieren und begründen. 

						1.1.3		Sie verfügen über bildungstheoretische Grundlagen und können mit deren Hilfe die Bildungsrelevanz von Unterricht kritisch beurteilen.

						1.1.4		Sie sind in der Lage, ihre eigenen Lernprozesse zu reflektieren und zu gestalten. 

						1.1.5		Sie verfügen über Konzepte zur Führung einer Lerngruppe und können Bildungsprozesse im Unterricht in Bezug auf kultur-, schicht-, sprach- und geschlechtsspezifische Unterschiede situativ angemessen einschätzen.

						1.1.6		Die Studierenden sind in der Lage, eine erziehungswissenschaftliche Fragestellung in den behandelten Themenaspekten zu fokussieren und sich einen Einblick in den wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu erarbeiten.

		Total 1.1 (Prozent)								0.00%

		1.2 Individuum		8

						1.2.1		Die Studierenden verfügen über entwicklungspsychologisches Wissen und kennen alterstypische Entwicklungsaufgaben von Schülerinnen und Schüler ihrer Zielstufe. 

						1.2.2		Sie können entwicklungsspezifische Verhaltensweisen und Handlungszusammenhänge sowie damit verbundene Risiken und Chancen von Schülerinnen und Schülern bezüglich entsprechender theoretisch-empirischer Aspekte einordnen und reflektieren.		  

						1.2.3		Sie pflegen einen die individuelle Entwicklung von Schülerinnen und Schülern unterstützenden Interaktionsstil.

						1.2.4		Ihr Erziehungsverständnis orientiert sich an der Entwicklungsförderung der Heranwachsenden.

						1.2.5		Die Studierenden erkennen sozialisationstheoretisch sowie kulturell wichtige Einflüsse auf das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen durch Familie, Peers, Freizeit und mediale Welten.

						1.2.6		Die Studierenden setzen sich mit aktuellen, empirischen Ergebnissen aus den Disziplinen Sozialisationsforschung, Interkulturalität und Entwicklungspsychologie auseinander - unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Schicht sowie u.a. der Kultur bzw. Interkulturalität.

		Total 1.2 (Prozent)								0.00%

		1.3 System		9

						1.3.1		Die Lehrperson gewinnt Einsicht in den Zusammenhang von Systemcharakter und Systemsteuerung von Bildungssystemen und versteht das Verhältnis des Erziehungssystems zum Wirtschafts-/Beschäftigungssystem, zu Politik, Wissenschaft und Familie als strukturelle Koppelung.

						1.3.2		Sie ist sich des langzeitlichen institutionellen Wandels von Schule und Bildung bewusst und kennt aktuelle 
Transformationsprozesse und damit einhergehende (veränderte) Anforderungen an die Profession.

						1.3.3		Sie ist befähigt, durch die Kenntnis der geschichtlichen Entwicklung pädagogischen Denkens, pädagogischer Institutionen und pädagogischer Praxis in ihrer Verflechtung mit der gesellschaftlich kulturellen Entwicklung, bestehende Routinen professionellen Handelns zu reflektieren.

						1.3.4		Die Lehrperson versteht Schule als eine Organisation mit spezifischen Zielen und Funktionen und kennt den Aufbau des Bildungssystems von der Vorschulstufe bis zu den Formen lebenslangen Lernens und insbesondere ihre eigene Schulstufe.

						1.3.5		Sie weiss um die wichtigsten institutionellen Pfade, Übergangsproblematiken und individuellen Laufbahnmöglichkeiten und kann Lernende und Eltern bei den Weichenstellungen beraten.

						1.3.6		Als Lehrperson ist sie fähig, rollenadäquat zu handeln und zu kommunizieren und kennt Vorgehensweisen und Instrumente verschiedener Ebenen der Schulentwicklung.

						1.3.7		Die Studierenden/Lehrpersonen wissen, dass Bildungschancen durch die sozialen Kategorien Geschlecht, soziale Herkunft, Ethnie, Erstsprache und Migrationshintergrund mitbestimmt werden.

						1.3.8		Sie kennen verschiedene theoretische Zugänge, welche die Entstehung und Verfestigung von sozialen 
Bildungsungleichheiten über den Lebenslauf hinweg erklären können.

						1.3.9		Sie wissen, welche familiären, schulbezogenen, systemischen und gesellschaftlichen Faktoren 
Bildungsprozesse und Bildungserfolg beeinflussen und gesellschaftliche Ungleichheiten in Bildungsungleichheiten überführen.

						1.3.10		Sie kennen ausgewählte empirische Studien, welche sich mit diesen Herstellungsprozessen befassen.

						1.3.11		Die Studierenden/Lehrpersonen können bildungspolitische Reformen und pädagogische Debatten um Chancengleichheit historisch/gesellschaftlich verorten und ihren Stellenwert argumentativ begründen.

		Total 1.3 (Prozent)								0.00%

		1.4 Kindheit und selbstgesteuertes Lernen		6

						1.4.1		Die Studierenden erkennen Kindheit und selbstgesteuertes Lernen als historisch variable Phänomene und können diese vor dem Hintergrund von Themen, Perspektiven und Methoden der Kindheits-, Sozialisations-
und Lernforschung reflektieren.

						1.4.2		Sie sind für den Lebensweltbezug von Schule sensibilisiert und können schulische und ausserschulische Bildungsprozesse aufeinander beziehen.

						1.4.3		Sie können die Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern zwischen aktiver Selbstbestimmung und 
den bedingenden gesellschaftlichen Verhältnissen reflektieren.

						1.4.4		Sie verfügen über Konzepte in der Gestaltung und Unterstützung von Lern- und Bildungsprozessen 
in Selbstlernarrangements, Projektangeboten und Tagesstrukturen.

						1.4.5		Sie kennen die Möglichkeiten und Grenzen professionellen Handelns am Schnittpunkt von 
formeller und informeller Bildung.

						1.4.6		Sie entwickeln ihre eigenen Selbstlernfähigkeiten und ihre kommunikativen Fähigkeiten.

		Total 1.4  (Prozent)								0.00%

		1.5 Heil- und Sonderpädagogik		8

						1.5.1		Die Studierenden verfügen über Wissensbestände aus Erziehungswissenschaft und Sonderpädagogik, um am Fachdiskurs über Integration in Gesellschaft, Schule und Unterricht teil zu haben.

						1.5.2		Sie kennen ausgewählte Zugänge zu psychosozialen Problemlagen und Behinderung im Kontext Schule und sie können sich dazu gegenüber Dritten angemessen ausdrücken.

						1.5.3		Die Studierenden kennen Qualitätskriterien gelingender Integrationsprozesse ebenso wie geeignete 
schulstufenspezifische Kooperations- und Unterrichtsmodelle im Kontext von Heterogenität und besonderen Bildungsbedürfnissen.

						1.5.4		Die Studierenden können ihr persönlich erworbenes Wissen über die Planung und Durchführung von Unterricht im Kontext von Heterogenität nutzen.

						1.5.5		Sie verfügen über integrative Unterrichtsmodelle und förderorientierte Vorgehensweisen auf ihrer 
Schulstufe und können deren Einsatz auf dem Hintergrund von lern- und entwicklungspsychologischen Theorien am Beispiel ausgewählter besonderer Lern- und Sozialisationsbedürfnisse begründen, planen und beurteilen.

						1.5.6		Die Studierenden kennen lernprozessorientierte Formen der pädagogischen Diagnostik und können diese auf ausgewählte Lern- und Entwicklungsbereiche im Unterricht ihrer Schulstufe anwenden sowie ausgewählte, ihnen bekannte Diagnosen entsprechend einordnen.

						1.5.7		Sie wissen, wie man beobachtet, wahrnimmt, protokolliert und daraus Schlüsse zieht und können diesen Prozess und seine Ergebnisse gegenüber Dritten transparent kommunizieren und begründen.

						1.5.8		Die Studierenden kennen die für das jeweilige Schulalter relevanten Helfersysteme im Kontext von Heterogenität und besonderen Bildungsbedürfnissen.

						1.5.9		Sie können Kooperationsformen mit Eltern, Lehrpersonen, Fachpersonen der Sonderpädagogik und weiteren am Bildungsprozess Beteiligten auf ihre Eignung prüfen.

						1.5.10		Sie haben ein Bewusstsein für (berufs-)biographische Determinanten ihres Handelns und Denkens in Bezug auf Aspekte von Heterogenität (Geschlecht, Herkunft, Behinderung) entwickelt.

						1.5.11		Sie können eigene und andere Rollen sowie Rollenkonflikte im Kontext Schule reflektieren, empathisch verstehen und artikulieren.

						1.5.12		Die Studierenden kennen unterschiedliche Formen der integrativen Schulung und 
individuellen Förderung. 

						1.5.13		Sie erhalten Einblick in die Angebote der Heil- und Sonderpädagogik im Berufsfeld.

						1.5.14		Sie können förderorientierte Unterrichtsprozesse gestalten.

		Total 1.5 (Prozent)								0.00%

		TOTAL 1		39





2 FW

										Beurteilung (durch die 
PH FHNW auszufüllen!)

		Modulgruppen		ECTS-Pkt. Regel-
studium				Kompetenzziele		ausreichend nachgewiesen

		2 FACHWISSENSCHAFTEN

		2.1 FW Deutsch		5

						2.1.1		Die Studierenden kennen die für die Primarschule relevanten wissenschaftlichen Grundlagen des Sprach-
und Literaturunterrichts und beherrschen die Fachterminologie. 

						2.1.2		Sie vermögen sprachliche Strukturebenen zu unterscheiden und strukturelle Merkmale zu erkennen und zu beschreiben.

						2.1.3		Sie sind vertraut mit Sprachvariationen in einsprachiger und mehrsprachiger Umgebung.

						2.1.4		Sie sind in der Lage, mündliche wie schriftlich vorliegende Texte mit wissenschaftlichen Methoden zu erschliessen. 

						2.1.5		Die Studierenden kennen sich in der Text- und Medienwelt von Mädchen und Knaben der Primarstufe aus.

						2.1.6		Sie verfügen über das stufenspezifische Repertoire an Textsortenwissen und können spezifische Gattungsmerkmale unterscheiden.

						2.1.7		Die Studierenden entwickeln Lernstrategien, um sich selbstständig auf die 
Modulgruppenklausur vorzubereiten.

		Total 2.1 (Prozent)								0.00%

		2.2 FW Französisch 1		2

						2.2.1		Die Studierenden verfügen auf der Basis der aktuellen stufenspezifischen Sprachenerwerbsforschung über grundlegende Kenntnisse zum Sprachenerwerb und über das Konzept der Mehrsprachigkeit. 

						2.2.2		Sie erkennen Prozesse und Zusammenhänge, die dem Fremdsprachenerwerb zugrunde liegen und die aktuelle Fremdsprachendidaktik massgeblich beeinflussen.

						2.2.3		Sie kennen die historische und aktuelle Bedeutung der englischen und französischen Sprache in der Welt.

						2.2.4		Sie sind sich der Wichtigkeit der Mehrsprachigkeit in der Schweiz bewusst, haben Mehrsprachigkeit exemplarisch erlebt und reflektiert.

						2.2.5		Sie können eine wertschätzende Haltung gegenüber der Mehrsprachigkeit im Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern, mit anderen Lehrpersonen und Eltern einnehmen.

		Total 2.2 (Prozent)								0.00%

		2.3 FW Französisch 2		3

						2.3.1		Die Studierenden verfügen über ein genügend hohes Sprachniveau und über genügend berufsspezifische Sprachkompetenz, um den Unterricht auf der Zielstufe kompetent durchführen zu können. Gemäss Vorgaben der EDK entspricht dies dem Niveau C1 gemäss Europäischem Referenzrahmen.

		Total 2.3 (Prozent)								0.00%

		2.4 FW Englisch		5

						2.4.1		Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse zum Spracherwerb, der aktuellen stufenspezifischen Sprachenerwerbsforschung und über das Konzept der Mehrsprachigkeit.

						2.4.2		Sie erkennen Spracherwerbsprozesse und Zusammenhänge, die dem Fremdsprachenerwerb zugrunde liegen und die aktuelle Fremdsprachendidaktik massgeblich beeinflussen.

						2.4.3		Sie kennen die historische und aktuelle Bedeutung der englischen und französischen Sprache in der Welt.

						2.4.4		Sie sind sich der Wichtigkeit der Mehrsprachigkeit in der Schweiz bewusst, haben Mehrsprachigkeit exemplarisch erlebt und reflektiert.

						2.4.5		Sie können eine wertschätzende Haltung gegenüber der Mehrsprachigkeit im Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern, mit anderen Lehrpersonen und Eltern vorleben.

						2.4.6		Die Studierenden verfügen über eine Sprachkompetenz auf Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens und sind in der Lage ihre eigenes Lernen zu organisiert und ihre Sprachkompetenzen zielgerichtet weiterzuentwickeln.

		Total 2.4 (Prozent)								0.00%

		2.5 FW Mathematik		5

						2.5.1		Die Studierenden verfügen über ein vertieftes und breites Verständnis der mathematischen Grundlagen, welches ihnen ermöglicht, die mathematischen Themen der Volksschule, die Begriffsbildungen, die Problemstellungen und Verfahren fachgerecht einzuordnen und daraus fachspezifische Konsequenzen für die Bestimmung der Lernziele, Inhalte, Methoden und Medien zu ziehen.

						2.5.2		Die Studierenden sind in der Lage mathematische Gedankengänge schlüssig und verständlich zu formulieren und darzustellen.

						2.5.3		Die Studierenden können mathematische Sachverhalte selbstständig identifizieren und begründen.

						2.5.4		Die Studierenden sind im Stande mathematische Entwicklungen zu verifizieren resp. zu falsifizieren.

						2.5.5		Die Studierenden sind bereit selbst aktiv entdeckend mathematische Fragestellungen zu bearbeiten.

						2.5.6		Die Studierenden wenden mathematische Werkzeuge auf andere Gebiete an und setzen diese Kompetenzen zur Problemlösung ein.

						2.5.7		Die Studierenden können ausgesuchte Erscheinungen aus der Natur, der Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik erkennen, definieren, klassifizieren und analysieren.

						2.5.8		Die Studierendenverfügen zudem über vertiefte Kenntnisse (unter dem Aspekt „Elementarmathematik aus Höherer Sicht“) insbesondere in
- Arithmetik
- Algebra
- Geometrie
- Stochastik
- Funktionen 
- Modellieren und Angewandte Mathematik

		Total 2.5 (Prozent)								0.00%

		2.6 FW Sachunterricht		5

						2.6.1		Die Studierenden kennen Grundbegriffe, Schlüsselkonzepte, Standarddiskussionen und Lehrplankonzeptionen des Sachunterrichts. 

						2.6.2		Die Studierenden kennen zentrale elementare Arbeits- und Denkweisen einzelner Bezugsdisziplinen.

						2.6.3		Die Studierenden können wesentliche fachwissenschaftliche Inhalte und Fragestellungen der Bezugsdisziplinen in ihrer Bedeutung für Ziele, Aufgaben, Inhalte und Methoden des Sachunterrichts einordnen und wenden ihr professionsspezifisches Fachwissen in Bezug auf Phänomene an. 

						2.6.4		Die Studierenden kennen Modelle von Sachkonstruktionen von Kindern.

						2.6.5		Die Studierenden sind in der Lage, solche Sachkonstruktionen von Kindern zu erheben, zu analysieren und theoretisch fundiert zu reflektieren. 

						2.6.6		Die Studierenden beurteilen Phänomene hinsichtlich Kongruenz/Differenz zu Sachkonstruktionen von Kindern und sachstrukturellen Aspekten. 

		Total 2.6 (Prozent)								0.00%

		2.7 FW Musik		5

						2.7.1		Die Studierenden vertiefen und erweitern ihre persönlichen Fähigkeiten im Singen und Spielen von Instrumenten.

						2.7.2		Sie erweitern und vertiefen ihre nonverbalen kommunikativen Kompetenzen im gemeinsamen Musizieren.

						2.7.3		Sie können Gesang und Instrumente im Rahmen der schulpraktischen Erfordernisse einsetzen. 

						2.7.4		Sie verstehen die für ihre Professionsausübung notwendigen musiktheoretischen Grundlagen als fachspezifischen Hintergrund des musikpädagogischen Handelns.

						2.7.5		Sie verfügen über ein theoretisches Verständnis und praktisches Wissen und Können über die physiologischen Abläufe beim Singen und Spielen von Instrumenten.

						2.7.6		Sie kennen rhythmische Spielformen wie Bodypercussion, Perkussionsinstrumente, Rhythmus und Sprache, Bewegung und Tanz, können diese in der Schulpraxis einsetzen und in ihrer kommunikativen Implikation auf die Gruppe reflektieren.

						2.7.7		Sie kennen verschiedene Spiel- und Ausdrucksformen von Musik und Bewegung in unterschiedlichen Sozialformen und können diese wirksam im Schulalltag einsetzen. 

						2.7.8		Sie verstehen den wechselseitigen Bezug von Klängen und grafischen Symbolen und sie können dieses Wissen in musikalischen Aktionen wirksam einsetzen.

		Total 2.7 (Prozent)								0.00%

		2.8 FW Bewegung und Sport		5

						2.8.1		Die Studierenden kennen den Stellenwert der Bewegung in der Gesellschaft. Sie können die Notwendigkeit des Sportunterrichts für die Entwicklung des Kindes begründen. 

						2.8.2		Die Studierenden verfügen über die Grundlagen einer ganzheitlichen Bewegungs- und Sporterziehung. 

						2.8.3		Die Studierenden konsolidieren und erweitern ihre sportpraktischen Fertigkeiten.

						2.8.4		Die Studierenden verfügen über Kenntnisse der sportbiologischen und trainingswissenschaftlichen Grundlagen; sie können diese in ihrer Bedeutung für die zu unterrichtende Stufe begründen und adäquate Unterrichtssequenzen planen.

						2.8.5		Die Studierenden verfügen über ein angemessenes Repertoire an motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

						2.8.6		Die Studierenden können individuelle Lernergebnisse differenziert ermitteln und kriterienorientiert beurteilen.   

		Total 2.8 (Prozent)								0.00%

		2.9 Einführung Ästhetische Bildung		2

						2.9.1		Studierende können Lernen und Entwicklung im Bereich des bildnerischen Denkens und Handelns sowie des technisch-funktionalen Gestaltens unter Bezugnahme auf die Theorie der Kinderzeichnung, und entwicklungs- u. wahrnehmungspsychologische Konzepte beschreiben, befragen, erklären. 

						2.9.2		Sie können in diesem Bezugsrahmen Phänomene des Lernens im Bereich des Gestaltens – gerade auch solche eigener, biographischer Erfahrung – thematisieren reflektieren, problematisieren und in didaktische Fragestellungen überführen.

						2.9.3		Studierende können im Gegenstandsbereich des BT  folgenden Konzepte unterscheiden: technisch-funktionalen Konstruktion/ Objektentwicklung (Design) und  Bildlichkeit (Bild). 

						2.9.4		Sie kennen ausgewählte Schlüsselbegriffe der Bezugsdisziplinen.

						2.9.5		Studierende können fachwissenschaftliche Konzepte in Beziehung setzen zu Aspekten von Lernen und Entwicklung (FD), um Objekte und Prozesse der Gestaltung als Lerngegenstände zu thematisieren.

						2.9.6		Sie können in der Sichtweise auf Fachgegenständen den Perspektivenwechsels von der Schülerrolle zur Lehrerrolle erkennen. 

		Total 2.9 (Prozent)								0.00%

		2.10 FW Bildnerisch-technisches Gestalten		4

						2.10.1		Studierende verfügen über Kenntnisse in bildnerisch-künstlerischen Grundlagen. Sie kennen prozesshafte, experimentelle und problemlösende Denk- und Handlungskonzepte in der Form eigener gestalterischer Praxis und können die eigenen Gestaltungsprozesse und -ergebnisse in fachlichen Kategorien reflektieren. 

						2.10.2		Studierende können einen begleiteten künstlerisch-ästhetischen Prozess konzipieren durchführen, dokumentieren und reflektieren. Sie sind in der Lage die prozesshafte Arbeitsweise (gestalterische Recherche) zur Erweiterung ihre Kenntnisse selbständig einzusetzen.

						2.10.3		Sie kennen ausgewählte Bild- und Kunstrezeptionsmethoden und können in deren Kontext ästhetische Urteile begründen. Sie verstehen dabei Wahrnehmungen und Bildhaftes sprachlich zu fassen und können die Möglichkeiten u. Grenzen dieser Transformation reflektieren.

						2.10.4		Sie verfügen über Zugänge zur abendländischen Bildtradition und zur Gegenwartskunst, die es ermöglichen, die Bildungsbedeutsamkeit der Welt der Bilder an Beispielen zu reflektieren und das eigene Bildwissen selbständig zu erweitern. 

						2.10.5		Die Studierenden verfügen über technologische Kenntnisse in ausgewählten Bereichen und sind in der Lage diese Kenntnisse teilweise selbst zu erweitern. 

						2.10.6		Sie kennen prozesshafte, experimentelle und problemlösende Denk- und Handlungskonzepte der Materialerkundung, der Objektentwicklung und der technisch-funktionalen Konstruktion aus eigener Gestaltungspraxis und können Prozesse und Ergebnisse in fachlichen Kategorien reflektieren. Sie verfügen über einen theoretisch fundierten Begriff der Kreativität und des Problemlösens. 

						2.10.7		Studierende können einen begleiteten, funktional-gestalterischen Prozess konzipieren, durchführen, dokumentieren und reflektieren. Sie können Entscheidungen im Gestaltungsprozess und die Wahl von Reflexionsgesichtpunkten verbalisieren und im Rahmen fachlicher Konzepte diskutieren. 

						2.10.8		Sie können Objekte der gestalteten Umwelt in den Zusammenhang von Kulturgeschichte, von Designentwicklung, von Technik- und Naturwissenschaften stellen und analysieren.

		Total 2.10 (Prozent)								0.00%

		TOTAL 2		41







3 FD

										Beurteilung (durch die 
PH FHNW auszufüllen!)

		Modulgruppen		ECTS-Pkt. Regel-
studium				Kompetenzziele		ausreichend nachgewiesen

		3 FACHDIDAKTIKEN

		3.1 FD Deutsch		5

						3.1.1		Die Studierenden verfügen über Grundwissen der Deutschdidaktik.

						3.1.2		Die Studierenden vermögen das Sprachwissen und die Sprachreflexion ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern und im Unterricht zu nutzen.

						3.1.3		Die Studierenden sind in der Lage, die Kinder zielgerichtet in der Weiterentwicklung mündlicher Sprachkompetenzen zu unterstützen (Hörverstehen, Sprechen, Vortragen und Darstellen; Gespräche führen und argumentieren.

						3.1.4		Die Studierenden kennen verschiedene Methoden der Literalitätsförderung und wissen den Schriftspracherwerb anzuleiten.

						3.1.5		Die Studierenden sind in der Lage, die Kinder zielgerichtet in der Weitentwicklung schriftlicher 
Sprachkompetenzen zu unterstützen (Leseverstehen, Textproduktion, Schreibprozesse anregen und begleiten.

						3.1.6		Die Studierenden wissen Kinder beim Lesen und Schreiben im Umfeld verschiedener Medien zu unterstützen.

						3.1.7		Die Studierenden können den Zugang zu stufengerechter Literatur und unterschiedlichen Textgattungen eröffnen und Kinder zum regelmässigen angeleiteten und selbständigen Umgang mit Sachtexten und literarischen Texten motivieren.

						3.1.8		Die Studierenden können die mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler individuell erfassen und beurteilen.

						3.1.9		Die Studierenden sind in der Lage aus der individuellen Beurteilung gezielte Ansatzpunkte für die individuelle Förderung ableiten, eine Förderplanung entwickeln und geeignete Materialien für den Förderunterricht bereitzustellen.

						3.1.10		Die Studierenden kennen die Phasen des Erwerbs von Deutsch als Zweitsprache und vermögen diesen mit geeigneten Mitteln zu unterstützen.

						3.1.11		Die Studierenden können im Rahmen einer Seminararbeit sich selbstständig in ein Themengebiet vertiefen und ihre Ergebnisse angemessen darstellen.

		Total 3.1 (Prozent)								0.00%

		3.2 FD Französisch 1 und 2		5

						3.2.1		Die Studierenden kennen die kommunikativen Sprachkompetenzen und können die Sprachfertigkeiten der Lernenden in der Zielsprache entwickeln und fördern. 

						3.2.2		Sie kennen kommunikative, inhalts- und aufgabenorientierte Unterrichtsansätze und können diese planerisch umsetzen.

						3.2.3		Sie kennen Referenzdokumente, an denen sie sich bei der Unterrichtsplanung orientieren. 

						3.2.4		Sie können bestehende Unterrichtsmaterialen analysieren, evaluieren und entsprechend aktueller didaktischer Grundsätze auf die Voraussetzungen einer Lerngruppe adaptieren.

						3.2.5		Sie wissen, wie man den Gebrauch der Zielsprache im Unterricht fördern kann.

						3.2.6		Die Studierenden sind mit stufengerechten Fremdsprachenlernstrategien vertraut und können diese bei den Lernenden entwickeln.

						3.2.7		Sie können stufengerechtes Sprach(en)bewusstsein entwickeln. 

						3.2.8		Sie können die plurilinguale und plurikulturelle Kompetenz der Lernenden entwickeln.

						3.2.9		Die Studierenden kennen kriterienorientierte Beurteilungsformen und wissen, wie sie die Lernenden individuell fördern können.

		Total 3.2 (Prozent)								0.00%

		3.3 FD Englisch		5

						3.3.1		Die Studierenden kennen die kommunikativen Sprachkompetenzen und die damit verbundenen Erwerbstheorien, kommunikative-, inhalts- und aufgabenorientierte Unterrichtsansätze sowie die zentralen Referenzdokumente.

						3.3.2		Sie sind in der Lage bestehende Unterrichtsmaterialien auf ihre Relevanz hin zu überprüfen und zu 
adaptieren.

						3.3.3		Die Studierenden entwickeln und fördern vor diesem theoretischen Hintergrund die Sprachfertigkeiten und plurilinguale/plurikulturelle Kompetenzen der Lernenden in der Zielsprache nach aktuellen didaktischen Grundsätzen.

						3.3.4		Sie wissen, wie man den Gebrauch der Zielsprache im Unterricht fördern kann.

						3.3.5		Die Studierenden kennen kriterienorientierte Beurteilungsformen und wissen, wie sie die Lernenden individuell fördern können.

		Total 3.3 (Prozent)								0.00%

		3.4 FD Mathematik		5

						3.4.1		Die Studierenden verfügen über ein tiefes und breites Wissen und Verständnis der modernen mathematikdidaktischen Grundlagen und Erkenntnisse.

						3.4.2		Die Studierenden kennen die Entwicklung des mathematischen Denkens beim Kind und verfügen über Kenntnis der allgemeinen und inhaltlichen Ziele sowie über die lern- und denkpsychologischen Grundlagen des Mathematikunterrichts.

						3.4.3		Die Studierenden sind in der Lage die fachdidaktische Prinzipien bei der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen.

						3.4.4		Die Studierenden sind imstande, substantielle Lernanlässe innerhalb eines Themengebietes für die Klasse aufzubereiten und nehmen bei der Planung und Durchführung des Unterrichts eine lehrmittelkritische Haltung ein.

						3.4.5		Die Studierenden verstehen die Entwicklung von mathematischen Kompetenzen aus der Sicht der aktuellen Lern- und Lehrtheorien.

						3.4.6		Die Studierenden können Lernanlässe mit Forderungen für das ganze Begabungsspektrum konzipieren.

						3.4.7		Die Studierenden verbinden Diagnose, Beurteilung und Förderung der mathematischen Kompetenzen von Kindern zu einer integralen Praktik.

						3.4.8		Die Studierenden sind fähig und bereit, Kinderarbeiten und Kindergedanken zu analysieren, zu beurteilen und als lernprozessabhängige Momentaufnahmen zu begreifen und daraus Massnahmen zur individuellen Förderung von Kindern abzuleiten.

						3.4.9		Die Studierenden sind bereit, ihre Planung und ihren Unterricht zu reflektieren und zur Diskussion zu stellen.

						3.4.10		Die Studierenden können die Entwicklung der Mathematikdidaktik verfolgen, aktuelle Lehr- und Lernmaterialien evaluieren und daraus allfälligen Handlungsbedarf ableiten.

						3.4.11		Die Studierenden kennen Ungleichheiten im Bildungssystem hinsichtlich der Kategorie des Geschlechts und können bildungstheoretische und pädagogische Konsequenzen, wie sie u. a. durch die Koedukations-/ Sedukationsdebatte eingebracht wurden, argumentativ begründen.

						3.4.12		Die Studierenden kennen wirksame Konzepte der Klassenführung in heterogenen Gruppen von Kindern und handeln mit ihren Schülerinnen und Schülern Bedingungen und Regeln des Zusammenlebens unter Berücksichtigung kulturspezifischer Wert- und Normenmuster aus, welche von allen Beteiligten akzeptiert werden.

						3.4.13		Die Studierenden kennen die Bedeutung von kultur-, schicht- und geschlechtsspezifischen Unterschieden in schulischen Bildungsprozessen. Sie können diese situativ angemessen beurteilen und sind dadurch in der Lage, förderorientierte Selbstgestaltungsprozesse bei den Lernenden auszulösen.

		Total 3.4 (Prozent)								0.00%

		3.5 FD Sachunterricht		5

						3.5.1		Die Studierenden kennen und verstehen Prinzipien, Konzepte und Fragen der Didaktik des Sachunterrichts.

						3.5.2		Die Studierenden können theoretische Aspekte auf die sachunterrichtliche Praxis beziehen. 

						3.5.3		Die Studierenden kennen die Bedeutung des Faches für die Didaktik der Primarstufe.

						3.5.4		Die Studierenden sind in der Lage, aufgrund fachdidaktischer Grundsätze Sachunterricht zu planen, durchzuführen, auszuwerten und zu reflektieren sowie selbstständig und theoriebezogen eine Unterrichtseinheit/Lernumgebung zu entwickeln. 

						3.5.5		Die Studierenden sind in der Lage, Sachunterricht situativ auf individuelle und soziokulturelle Kontexte zu beziehen. 

						3.5.6		Die Studierenden kennen typische Lernschwierigkeiten im Sachunterricht und Wege zu deren Behebung.

						3.5.7		Die Studierenden nutzen das Bildungspotential ausserschulischer Lernorte. 

						3.5.8		Die Studierenden können Sachunterrichtslehrmittel analysieren und in Bezug auf Prinzipien und Konzepte der Sachunterrichtsdidaktik einordnen. 

						3.5.9		Die Studierenden bleiben für künftige Entwicklungen des Sachunterrichts offen und greifen aktuelle Fragen auf. 

		Total 3.5 (Prozent)								0.00%

		3.6 FD Musik		5

						3.6.1		Die Studierenden verfügen über ein musikpädagogisches und musikdidaktisches Wissen für den Unterricht mit Kindern.

						3.6.2		Sie können musikalisches Handeln von Kindern initiieren, leiten und als Ergebnis bewerten.

						3.6.3		Sie können musikalische Lernanlässe fachkompetent und stufengerecht planen, durchführen und auswerten.

						3.6.4		Sie beziehen ihr musikpädagogisches Handeln auf fundierte Wissensgrundlagen, welche die musikalische Fähigkeiten und deren Entwicklung und Förderung von Kindern beschreiben. 

						3.6.5		Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse im Bereich der theoretischen und praktischen fachdidaktischen Literatur und können diese in ihren sozialen und fachdidaktischen Implikationen in spezifischen pädagogischen Situationen einsetzen und reflektieren. 

		Total 3.6 (Prozent)								0.00%

		3.7 FD Bewegung und Sport		5

						3.7.1		Die Studierenden können Unterricht zielorientiert planen und durchführen. 

						3.7.2		Die Studierenden wenden das Wissen in konkreten Unterrichtssequenzen und Lerneinheiten an.

						3.7.3		Die Studierenden können Bewegungsabläufe und sportliche Handlungen förderorientiert initiieren.

						3.7.4		Die Studierenden begünstigen Dank methodischer Vielfalt im heterogenen Umfeld viele erfolgreiche Lernprozesse. 

						3.7.5		Die Studierenden können Unterricht anhand von Qualitätskriterien von gutem Bewegungs- und Sportunterricht analysieren und reflektieren.

						3.7.6		Die Studierenden kennen Umsetzungsformen einer „bewegten Schule“ und deren Wirkung im Kontext einer ganzheitlichen Bildung (EDK Erklärung 2005); sie sorgen für gesundheitsorientiertes Lehren und Lernen im Schulalltag (Bewegungsförderung). 

						3.7.7		Die Studierenden kennen und erleben verschiedene Unterrichtsformen (Bewegungsanlässe...) und können solche durchführen. 

		Total 3.7 (Prozent)								0.00%

		3.8 FD Bildnerisch-technisches Gestalten		4

						3.8.1		Studierende kennen ausgewählte kunstdidaktische Positionen und Konzepte. 

						3.8.2		Sie können auf Konzepte u./o. Forschung der Kunstpädagogik Bezug nehmen, um Phänomene des Unterrichts zu thematisieren und didaktische Fragestellungen zu entwickeln. 

						3.8.3		Auf der Basis eines Grundverständnisses des künstlerischästhetischen Handelns können sie didaktische Entscheidungen analysieren, reflektieren und begründet Position beziehen.  

						3.8.4		Sie verstehen das künstlerisch-ästhetische Handeln der Schülerinnen und Schüler als produktiven und rezeptiven Prozess anzulegen. 

						3.8.5		Sie kennen methodische Möglichkeiten den Prozess der Reflexion und des ästhetischen Urteilens stufengemäss zu gestalten.

						3.8.6		Sie können bildnerische Kompetenzen erfassen und kennen Möglichkeiten auf die Heterogenität der Lernenden mit individualisierenden Lernangeboten zu reagieren.

						3.8.7		Sie erkennen das Spannungsfeld von Individualität und Normativität in didaktischen Entscheidungen und können dem Eigensinn der Lernenden Raum geben. 

						3.8.8		Sie verstehen die bildnerische Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler als einen Prozess individueller Weltaneignung und der Identitätsentwicklung und können didaktische Entscheidungen darauf beziehen.

						3.8.9		Sie können gestalterische Zugangsweisen als Teil der Sachanalyse einsetzen um fachliches Wissen und Können selbständig zu erschliessen und in didaktische Entscheidungen zu überführen.

						3.8.10		Studierenden kennen aktuelle didaktische Konzepte des Technischen Gestaltens und fachgeschichtliche  Zusammenhänge. 

						3.8.11		Sie können didaktische Entscheidungen im Rahmen fachdidaktischer Konzepte diskutieren, Unterrichtssituationen und Lehrmittel analysieren und kritisch Stellung nehmen.

						3.8.12		Sie können produktive und rezeptive Lernsituationen anlegen und das produktive Gestalten von Objekten oder experimentierendes Handeln mit sprachlicher Reflexion und Begriffsbildung der Schülerinnen und Schüler verbinden. 

						3.8.13		Sie kennen methodische Ansätze für die experimentierende und analysierende Erkundung von Material, Objekten und Phänomenen.

						3.8.14		Sie können Lernsituationen des TG anlegen, die geeignet sind ein stufengemässes Verständnis für technische u. naturwissenschaftliche Phänomene zu bilden. 

						3.8.15		Sie können gestalterische Zugangsweisen als Teil einer Sachanalyse einsetzen, um sich Themen und Sachbereiche selbständig zu erschliessen und fachliches Wissen in fachdidaktisch begründete Entscheidungen zu überführen.

		Total 3.8 (Prozent)								0.00%

		TOTAL 3		39





4 DV

										Beurteilung (durch die 
PH FHNW auszufüllen!)

		Modulgruppen		ECTS-Pkt. Regel-
studium				Kompetenzziele		ausreichend nachgewiesen

		4 DISZIPLINÄRE VERTIEFUNG

		4.1 DV Deutsch		9

						4.1.1		Die Studierenden verfügen über einen vertieften Einblick in ausgewählte Bereiche der Deutschdidaktik und können sich in ihrem zukünftigen Kollegium als Fachpersonen für sprachlich-literarisches Lernen präsentieren.

						4.1.2		Die Studierenden sind in der Lage Sprachenvielfalt und kulturelle Heterogenität als Ressourcen im Unterricht zu nutzen.

						4.1.3		Die Studierenden können gestützt auf fachdidaktische und fachwissenschaftliche Theorien 
sprachliche Lernprozesse initiieren.

						4.1.4		Die Studierenden sind in der Lage, die sprachlichen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zu diagnostizieren und entsprechende Förderangebote zu planen und durchzuführen.

						4.1.5		Die Studierenden kennen ausserschulischen Partner und Institutionen im Bereich der Lese-, Medien- sowie Sprachförderung und ästhetischer Bildung. 

								Die Studierenden sind in der Lage, mit diesen konstruktiv zusammenzuarbeiten.

						4.1.6		Die Studierenden sind sich der zentrale Stellung der sprachlich-literarischen Bildung bewusst und können Sprachförderung in allen Fächern berücksichtigen.

		Total 4.1 (Prozent)								0.00%

		4.2 DV Französisch 		9

						4.2.1		Die Studierenden können neuere unterrichtsmethodische Ansätze lerntheoretisch und von ihrer entstehungsgeschichte her in einem Gesamtzusammenhang erklären und umsetzen.

						4.2.2		Die Studierenden sind mit stufengerechten aktuellen (Fremd-) Sprachlernstrategien vertraut und können diese den Lernenden vermitteln.

						4.2.3		Die Studierenden kennen relevante Forschungs- und Entwicklungsprojekte und sind in der Lage diese, anhand der Daten und aufgrund von Vergleichen deren Qualität und Relevanz, für den Unterricht einzuschätzen.

		Total 4.2 (Prozent)								0.00%

		4.3 DV Englisch 		9

						4.3.1		Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der anglophonen Kulturen. 

						4.3.2		Sie sind sich der kulturellen Diversität der anglophonen Welt bewusst und kennen die historischen Hintergründe. 

						4.3.3		Sie haben Kenntnisse der interkulturellen kommunikativen Kompetenz und sind fähig zu defokussieren, d.h. die eigene Kultur und andere Kulturen aus einer kritischen Distanz zu beurteilen. 

						4.3.4		Sie sind in der Lage in der Zielsprache ein Thema selbstständig zu erarbeiten, zu präsentieren und die Diskussion in einer  Lerngruppe anzuleiten.

						4.3.5		Die Studierenden kennen unterschiedliche Formen und Instrumente der Evaluation und Beurteilung im Fremdsprachenunterricht. 

						4.3.6		Sie setzen Beurteilung zielgerichtet zur Förderungen der Lernenden im Unterrichtsprozess ein. 

						4.3.7		Die Studierenden erheben theoriegeleitet die Lernstände der Schülerinnen und 
Schüler in den vier kommunikativen Sprachfertigkeiten.

						4.3.8		Die Studierenden kennen das englische Primarschulsystem. 

						4.3.9		Sie sind mit dem Unterrichtsalltag an einer englischen Schule vertraut, haben Handlungsalternativen im 'Classroom Management' erlebt und auf ihre eigene Schulsituation reflektiert. 

						4.3.10		Sie kennen exemplarisch die Sprachentwicklung von englischsprachigen Primarschülern. 

						4.3.11		Sie kennen Unterrichtsmaterialen, die im englischen Sach- Fachunterricht verwendet werden und können englische 'Classroom Language' adäquat verwenden.

		Total 4.3 (Prozent)								0.00%

		4.4 DV Mathematik		9

						4.4.1		Die Studierenden setzen sich mit den Elementen der Primarschulmathematik unter dem Aspekt „Elementarmathematik aus Höherer Sicht“ auseinander.

						4.4.2		Die Studierenden erarbeiten und sammeln eigene vertiefte Erfahrungen und Kenntnisse in Arithmetik, Zahlentheorie, Geometrie und Stochastik .

						4.4.3		Die Studierenden erfahren selber aktiv-entdeckendes mathematisches Tun.

						4.4.4		Die Studierenden sehen sich vermehrt als Akteure ihres mathematischen Lernprozesses und weniger als Objekte der mathematischen Belehrung.

						4.4.5		Die Studierenden erkennen, dass die Entwicklungsprozesse, die zu Verständnis führen mehr zählen als fertige Wissensstrukturen.

						4.4.6		Die Studierenden erleben mathematisches Denken als konstruktiver Prozess (Planung, Durchführung, Rückblick).

						4.4.7		Die Studierenden können die Bedeutung von Erklären und Beweisen bewerten.

		Total 4.4 (Prozent)								0.00%

		4.5 DV Sachunterricht 		9

						4.5.1		Die Studierenden verschaffen sich einen vertieften Einblick in die Arbeits- und Denkweisen der naturwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen. 

						4.5.2		Die Studierenden identifizieren die für die Primarstufe relevanten Fragestellungen und Inhalte der naturwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und bereiten diese so auf, dass sie Kindern handlungsorientiert vermittelt werden können. 

						4.5.3		Die Studierenden bilden Sachunterrichtsexpertise im Allgemeinen und Expertise für 'Bildung für Nachhaltige Entwicklung' im Besonderen aus und sind bereit, diese auch nach der Ausbildung weiterzuentwickeln. Dies beinhaltet insbesondere auch die Fähigkeit, Bezüge zu schaffen zwischen Inhalten/Kompetenzen und Prinzipien/Konzepten der Sachunterrichtsdidaktik; innovative, integrierende Sichtweisen auf Probleme/Phänomene abzuleiten sowie Erkenntnisse unter dem Primat der Kompetenzorientierung in curriculare Kontexte zu integrieren. 

		Total 4.5 (Prozent)								0.00%

		4.6 DV Musik 		9

						4.6.1		Die Studierenden können produktiv und kreativ Musik gestalten.

						4.6.2		Die Studierenden kennen transdisziplinäre Bezüge der Musik.

						4.6.3		Die Studierenden verfügen über ein Repertoire musikalischer Gestaltungselemente für den Schulalltag.

						4.6.4		Die Studierenden entwickeln musikalische Schulprojekte, führen diese in Schulen durch und werten diese nach wissenschaftlichen Kriterien aus. 

						4.6.5		Die Studierenden kennen verschiedene grundlegende Bezüge zwischen Musik und Gesellschaft.

						4.6.6		Die Studierenden erwerben sich vertiefte musikalische Kompetenzen, welche die Basis bilden für ein Anschlussstudium im Bereich Musik (z.Bsp. Studiengang "Musik und Bewegung" Musikakademie, CAS "kompetent unterrichten mit Musik").

						4.6.7		Die Studierenden profilieren sich als musikalische Fachperson in einem Lehrerteam.

		Total 4.6 (Prozent)								0.00%

		4.7 DV Bewegung und Sport		9

						4.7.1		Die Studierenden verfügen über vertiefte, spezifische Kompetenzen in verschiedenen Sparten des Fachbereichs.

						4.7.2		Die Studierenden können Trend- und Hauptsportarten mit entsprechenden Sicherheitskonzepten schulspezifisch umsetzen.

						4.7.3		Sie kennen Institutionen und Organisationen der landesweiten Bewegungsförderung (J+S, BASPO, Netzwerk Gesundheitsförderung....).

						4.7.4		Die Studierenden sind fähig, Bewegungs- und Sportanlässe zu planen, durchzuführen und auszuwerten ( Lager/Events).

						4.7.5		Sie sind fähig, einen Beitrag zu einer bewegungsfreundlichen Schulkultur zu leisten und in einem Schulteam die Initiative für Veränderungen in Richtung ‚Bewegte Schule’ zu übernehmen. 

						4.7.6		Ethik und Sport, Die olympischen Werte „excellence, friendship, respect

						4.7.7		Fairplay 

						4.7.8		Sportgeschichte (Gesellschaft und Sport) 

						4.7.9		Medienanwendung im Sportunterricht

		Total 4.7 (Prozent)								0.00%

		4.8 DV Bildnerisch-techschnisches Gestalten 		9

						4.8.1		Die Studierenden können ein eigenständiges Projekt im Bereich der Praxis von Gestaltung und Kunst oder Designs und Technik konzipieren und umsetzen. Sie ergänzen gestalterische Grundlagen durch ein persönliches Ausdrucks- und Darstellungsrepertoire. Sie können ästhetische Urteile  sprachlich explizit machen. 

						4.8.2		Sie verfügen über forschende Handlungsweisen in  künstlerischästhetischer Praxis oder/und  im Designprozess. Sie kennen dazu gestalterische Praktiken, die es erlauben die gestalterische Sprache  unter einer eigenen Intention zu differenzieren. Sie kennen das Konzept ästhetischer Forschung und können die  Projektentwicklungen darauf beziehen. 

						4.8.3		Sie kennen (ausgewählter Inhaltsbereich) die Systematik, Arbeits- und Denkweise der Bezugsdisziplin(en).  

						4.8.4		Studierende können sich kultur- und kunstgeschichtlich orientieren. Sie wissen von der  Bedeutung der Bilder, ästhetischer Prozessen und Produkte für den Prozess gesellschaftlicher Selbstverständigung.  Sie verfügen über Kategorien und Zugangsweisen Phänomene im Diskurs der Gegenwartskunstein zuordnen.

						4.8.5		Studierende können ästhetische Bildungsprozesse im Bezug auf   Positionen der didaktischen Fachtheorie beschreiben  und  Eigenheiten ästhetischer Bildungsprozesse bestimmen. Sie kennen Konzepte  fächerübergreifenden Lehrens- und Lernend und können Verbindungen zwischen den Bildungsbereichen der Primarschule und zu Formen des Schullebens fachangemessen  konzipieren. 

						4.8.6		Sie kennen Fragestellungen, Methoden  und Ergebnisse fachdidaktischer Lehr-Lernforschung an ausgewählten Beispielen. 

						4.8.7		Sie können Fragestellungen entwickeln, um Lehr-Lernprozesse im künstlerisch-ästhetischen o./u. technisch-funktionalen Bereich unter einem explorativforschenden Zugang in den Blick nehmen.  Dazu können sie methodische Fragen im Bezug auf modellhafte Forschungsbeispiele beantworten und Vorgehensweisen ableiten. 

		Total 4.8 (Prozent)								0.00%

		TOTAL 4		72





5 IT

										Beurteilung (durch die 
PH FHNW auszufüllen!)

		Modulgruppen		ECTS-Pkt. Regel-
studium				Kompetenzziele		ausreichend nachgewiesen

		5 INTERDISZIPLINÄRE THEMEN

		5.1 Interdisziplinäre Themen		3

						5.1.1		Während des Studiums an der Hochschule wie auch im Laufe der Praktika ergeben sich Fragestellungen, die nicht eindeutig einem Fach zuzuteilen, für den Schulunterricht aber bedeutend sind (z.B. Gesundheitsförderung, Medienpädagogik, Gewaltprävention). Weiter werden entsprechend der bildungspolitischen Entwicklung immer wieder auch neue Themen an die Schulen herangetragen.  Im Rahmen dieses Moduls wird daher ein wechselndes Angebot an Veranstaltungen ausgeschrieben, das aktuelle interdisziplinäre Themen aus unterschiedlichen Perspektiven thematisiert. Die spezifischen Kompetenzziele richten sich nach den jeweiligen Themen und werden in den semesterweisen Veranstaltungsausschreibungen ausgeschildert.  

		Total 5.1 (Prozent)								0.00%

		TOTAL 5		3





6 F+E

										Beurteilung (durch die 
PH FHNW auszufüllen!)

		Modulgruppen		ECTS-Pkt. Regel-
studium				Kompetenzziele		ausreichend nachgewiesen

		6 FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

		6.1 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten		2

						6.1.1		Die Studierenden verfügen über die erkenntnistheoretischen Grundlagen von Forschung und sind insbesondere mit den unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und -möglichkeiten von qualitativer und quantitativer Forschung vertraut.

						6.1.2		Sie kennen die verschiedenen Arbeitsphasen eines Forschungsprojekts und können diese innerhalb von Publikationen zu Forschungsprojekten erkennen. 

						6.1.3		Die Studierenden kennen die wichtigsten Suchkanäle für wissenschaftliche Literatur im pädagogischen Feld und sind in der Lage, Literaturrecherchen zu bestimmten Fragestellungen selbständig durchzuführen.

						6.1.4		Sie können beurteilen, welche wissenschaftliche Literatur für eine bestimmte Fragestellung zielführend ist.

						6.1.5		Dadurch sind sie in der Lage, sich selbstständig am Fachdiskurs zu orientieren und damit auch ihre eigene Berufsbiographie zu steuern.

		Total 6.1 (Prozent)								0.00%

		6.2 Qualitative Forschungsmethoden		3

						6.2.1		Die Studierenden verstehen die Logik des qualitativen Vorgehens in der Forschung und kennen seine Möglichkeiten und Grenzen.

						6.2.2		Sie kennen die wichtigsten Methoden der qualitativen Forschung und sind in der Lage, sie bestimmten Fragestellungen zuzuordnen.

						6.2.3		Sie können qualitativ-empirische Studien verstehen und eine kritisch distanzierte Haltung zu Vorgehen und Resultaten einnehmen.

						6.2.4		Dadurch sind sie befähigt, ihren Wissensstand den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen und einen Diskurs mit ihrer professionellen Umgebung zu führen.

						6.2.5		Die Studierenden sind fähig, selbstständig eine eingegrenzte Fragestellung gemäss den Konventionen der scientific community zu bearbeiten und darzustellen.

		Total 6.2 (Prozent)								0.00%

		6.3 Quantitative Forschungsmethoden		3

						6.3.1		Die Studierenden verstehen die Logik des quantitativen Vorgehens und kennen seine Möglichkeiten und
Grenzen.

						6.3.2		Die Studierenden kennen die wichtigsten Methoden der quantitativen Forschung und sind selbstständig in der Lage, sie bestimmten Fragestellungen zuzuordnen.

						6.3.3		Sie können quantitativ-empirische Studien verstehen und sie aus einer kritisch distanzierten Haltung zu Vorgehen und Resultaten heraus beurteilen.

						6.3.4		Dadurch sind sie befähigt, ihren Wissensstand den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen und einen Diskurs mit ihrer professionellen Umgebung zu führen.

		Total 6.3								0.00%

		TOTAL 6		8
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1 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN UND HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK


1.1 Unterricht


8


1.1.1


Die Studierenden kennen wissenschaftlich fundierte Konzepte und Modelle zur Planung, Durchführung und 


Auswertung von Unterricht sowie verschiedene Inszenierungsmuster von Unterricht und können ausgehend 


davon ihren Unterricht analysieren und entwickeln. 







Kandidat/Kandidatin

Stabstelle Studienberatung 
und Zulassung

− Anrechnung formaler Bildungs-
leistungen

− Überprüfung formaler 
Voraussetzungen für VAE 

Fachstelle Studier-
fähigkeit, Berufseignung und 

Validierung
- organisiert die Arbeit der VAE-Jury
- beruft VAE-Jury ein
- bereitet Dossiers für VAE-Jury vor

Stabstelle Studienberatung 
und Zulassung

− entscheidet über Dispens von 
Veranstaltungen

− führt allfällige Gespräche mit 
Kandidat/in im Hinblick auf die 
Studienplanung

VAE-Jury
- prüft die ausgewiesenen 

Kompetenzen der Kandidatin/des 
Kandidaten anhand der im 
Studiengang geforderten 
Kompetenzen

- trifft Vorentscheid z.H. der 
Studienberatung 

Information über Entscheid 
und Möglichkeit eines 
Wiedererwägungsgesuches 
innerhalb von 14 Tg.

Information über Erfüllung/ Nicht-
erfüllung der  formalen Voraus-
setzungen für VAE und den  weiteren 
Prozess

Einreichung Gesuch um Anrechnung formal, nicht formal und/oder 
informell erworbener Bildungsleistungen

bei Erfüllung der Voraussetzungen für VAE: Dossier wird zur Validierung nicht 
formal und/oder informell erworbener Bildungsleistungen weitergeleitet

Kommunikation Vorentscheid z. H. 
Studienberatung

Einsetzung der Jury und Vor/Nachbereitung 
der Sitzungen 



www.fhnw.ch/ph

Bewertung durch die Expertinnen und die VAE-Jury

Es erfolgt eine wohlwollende, ganzheitliche Beurteilung der Gesuche entlang der 
Kompetenzziele der Modulgruppen 

• Welche Kompetenzen des Kompetenzprofiles und welche allfällig zusätzlichen Kompetenzen 
werden thematisiert und beschrieben?

• Werden diese Kompetenzen verständlich beschrieben?
• Werden diese Kompetenzen nachvollziehbar beschrieben?
• Werden diese Kompetenzen hinreichend mit Nachweisdokumenten plausibilisiert bzw. 

nachgewiesen?
• Sind die Formulierungen glaubwürdig?
• Ist das gesamte Nachweisdossier in sich konsistent und glaubwürdig?
• Welche Kompetenzen des Kompetenzprofiles werden nicht beschrieben?

14. Dezember 2023 Fusszeile (Ändern über «Einfügen > Kopf- und Fusszeile») 9
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Fallstricke
• Die Kompetenzziele sind komplex, abstrakt und zahlreich. Es ist davon 

auszugehen, dass sich deshalb viele Studierende vom Anrechnungsverfahren 
distanziert haben.

• Das Verfahren ist kostenpflichtig und zeitintensiv.
• Die Anforderung an die Argumentations- und Darstellungskompetenz ist hoch.
• Es besteht die Gefahr, dass die Zielgruppe an PHs abwandert, bei denen das 

Validierungsverfahren kostengünstiger und einfacher zu handhaben ist.
• Individuelle Anrechnungsverfahren führen immer zu einer Schliessung jenseits 

der bekannten Bildungsselektion: Die Verfahren begünstigen Schreibgewandte, 
Finanzkräftige, Weiterbildungsaktive und Zeitressourceneffiziente.

14. Dezember 2023 Professur für Erwachsenenbildung und Weiterbildung 10
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Lessons learned

14. Dezember 2023 Professur für Erwachsenenbildung und Weiterbildung 11

• Die Beratung und Begleitung (kostenfrei) beim Erstellen von 
Kompetenznachweisen ist unerlässlich.

• Die Kompetenzziele des Studienganges müssen so formuliert sein, dass ein 
informeller Nachweis überhaupt erst möglich wird.

• Das Verfahren muss insgesamt erheblich vereinfacht werden.
• Ein VAE-Verfahren sollte grundsätzlich allen Quereinsteigenden offen stehen.
• Die Administration muss in ihrer Komplexität reduziert werden.
• Das Verfahren muss kostengünstig oder kostenfrei angeboten werden.



www.fhnw.ch/ph14. Dezember 2023 Professur für Erwachsenenbildung und Weiterbildung 12

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Diskussion
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